
 
 

 

Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklärung 
für Materialien ohne Kunststoffanteil, die mit Lebensmitteln in Kontakt 

kommen  

 
 

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt  Kraftpapier weiss 
 
den gesetzlichen Vorschriften der Bedarfsgegenständeverordnung (bzw. Entsprechungen in den europäischen 
Kunststoff-Richtlinien) sowie der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 in ihrer jeweils aktuellen Fassung entspricht. 
 
 

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: 

 
� Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen dürfen: 

- trockene, feuchte und fettende Lebensmittel 

 

 

Weitere Konformitätserklärungen 

- Rückverfolgbarkeit – mit der Bestätigung EU-Rahmenverordnung (EG) Nr.1935/2004 abgegolten 

- Gute Herstellpraxis (GMP) gemäß EU-Verordnung (EG) Nr.2023/2006 

 

 

Eine sachgemäße Weiterverarbeitung vorausgesetzt, erfüllt das Produkt alle für die oben angegebene 
Verwendung gültigen Anforderungen. Die spezielle Eignung des Packmittels für das vorgesehene Füllgut kann 
jedoch nur vom sachkundigen Füllguterzeuger beurteilt werden. 

 

 

Firma / Name / Unterschrift 
Meyer/ Stemmle AG & Co. KG 
 
 
Jenny Küchholz 
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